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Beschlussvorlage-Nr. 
GR-2020-014 
 

 

Zustimmung zur Wahl eines  2. Stellvertretenden Feuer-
wehrkommandanten und Bestellung durch den Bürger-
meister 
 

 

Sachbearbeiter: 
Annette Hog 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Wahl von Volker Kern zum Stellvertretenden Feuerwehrkommandanten der 
Freiwilligen Feuerwehr für eine Amtszeit von 5 Jahren wird zugestimmt. Ent-
sprechend § 10, Abs. 5, der Feuerwehrsatzung der Gemeinde Ringsheim soll 
die Bestellung durch den Bürgermeister erfolgen. 
 

 
Sachverhalt: 
 
In der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am 25. Januar 2020 
wurde nach dem Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg § 8, Satz 2, in geheimer 
Wahl ein 2. Stellvertretender Feuerwehrkommandant gewählt. 
 
Die Wahl für Oberbrandmeister Volker Kern erfolgte mit der Stimmenmehrheit 22 von 
33 Stimmen. 
 
Der Gemeinderat hat dieser Wahl gemäß § 10 Abs. 5 Feuerwehrsatzung der Ge-
meinde Ringsheim zuzustimmen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Entsprechend § 4 der Feuerwehrentschädigungssatzung der Gemeinde Ringsheim 
erhält jeder Stellvertretende Feuerwehrkommandant eine jährliche Entschädigung 
von 400 Euro. 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
           Einstimmig 
 

 
           Mehrheitlich 
 

 
        Ja-Stimmen 

 
        Nein-Stimmen 

 
        Enthaltungen 

 


